
              
 
 
 
Besitzwechsel-Antrag für: 
Pferdename:  
Lebens-Nr.:  
Farbe:  
Geschlecht: Stute:  Wallach: Hengst:  

 
Registriernummer/ HIT-Nummer des Halters*: 
2 7 6             

 
Neuer Besitzer: 
Name: Vorname: 
Geburtsdatum: Geburtsname: 
Straße: PLZ; Ort. 
Telefon: Mobil: 
E-Mail:  

 
Zur Umschreibung des Besitzers bitte den Pferdepass im Original beilegen! 

 
 
Gebühren: 
Besitzerwechselanzeige inkl. Eintragung in die HI-Tierdatenbank 35,00 € zzgl. MwSt. und Versandkosten 
 
Hiermit ermächtige ich den Pferdesportverband Hessen e. V. die Gebühr des nachfolgenden Kontos per 
Lastschrift einzuziehen: 
 

IBAN D E                     
 

BIC            
 

Kontoinhaber: Name der Bank: 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich über das einzutragende Pferd uneingeschränkt verfügungsberechtigt bin  
und mich als Besitzer beim PSV Hessen e. V. eintragen lassen darf. 
 
 
____________________________________________ 
Ort, Datum 
 
___________________________________________________________ 
Unterschrift Besitzer 
 
___________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 
bei minderjährigem Besitzer          

 
Dillenburg, den 24.10.2024 

Wilhelmstraße 24 
35683 Dillenburg 

02771/803414 
lianne.dagan@psv-hessen.de 



 
 
 
 

 

* Die Halter-Registriernummer ist eine 12-stellige Nummer, die nach § 26 (2) der Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) Tierhalter nachweisen müssen.  
 
Im Falle von Equiden ist diese Nummer dem Betrieb bzw. Stall, in welchem Ihr Pferd eingestallt ist, 
zuzuordnen.  Der Besitzer des entsprechenden Stalls ist Halter Ihres Pferdes. 
 
Sollten Sie Pferde in einem eigenen Stall halten, so müssen Sie ebenfalls eine solche Nummer nachweisen 
können.  

Die Halter-Registriernummer beginnt mit drei Ziffern zur Kennzeichnung des Landes (276 = Deutschland), 

gefolgt von zwei Ziffern zur Kennzeichnung des Bundeslandes (z.B. 06 = Hessen). 

 
Sollten Sie Pferde halten, aber keine Halter-Registriernummer haben, müssen Sie sich an das zuständige 
Veterinäramt bzw. Landwirtschaftsamt wenden (z.B. Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen 
in der Tierzucht e.V. für Hessen).  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dillenburg, den 24.10.2024 


